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Zwei Umfragen zeigen auf, dass auch  
nach Einführung des Rahmenvertrags nicht 
alle Anforderungen flächendeckend  
umgesetzt sind und nach Einschätzung von 
öffentlichen Apothekern und Krankenhaus-
apothekern Versorgungslücken und  
Informationsbedarfe weiterhin bestehen. 
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U M F R A G E

Status quo beim 
Entlassmanagement
Von Sophia Klasing1, 2, Frank Dörje2, 3, Heike Hilgarth2, 4, Nadine 
Metzger2, 5, Ina Richling2, 6, Hanna M. Seidling1, 2 / Seit gut sieben 
Jahren gibt es den Rahmenvertrag Entlassmanagement, der den 
Übergang von der stationären in die ambulante Versorgung 
lückenlos und sicher gestalten soll. Inwieweit das in der Routine­
versorgung bereits gelungen ist, sollten zwei Online-Umfragen in 
Krankenhausapotheken und öffentlichen Apotheken aufzeigen. 

Die Entlassung aus dem Krankenhaus 
kann ein Risiko für die Arzneimittel­
therapiesicherheit (AMTS) darstellen. 
Tatsächlich werden bei jedem zweiten 

Patienten Medikationsfehler oder un­
beabsichtigte Abweichungen in der 
Arzneimitteltherapie nach Entlassung 
beobachtet (1). 

Eine kontinuierliche ambulante 
Fortführung der Arzneimitteltherapie 
setzt eine effektive Informations­
weitergabe und lückenlose Versorgung 
der Patienten mit Arzneimitteln vor­
aus. Nur so kann sichergestellt werden, 
dass die im Krankenhaus häufig statt­
gehabten Änderungen in der Therapie 
sicher im ambulanten Bereich weiter­
geführt werden und der Patient wieder 
in die Verantwortung der Selbstorgani­
sation gelangt (2, 3). Für Deutschland 
macht der Rahmenvertrag Entlass­
management hierzu konkrete Vor­
gaben und schreibt das Ausstellen und 
die Mitgabe von Medikationsplänen 
und Entlassbriefen vor und hat als 
Werkzeug das Entlassrezept einge­
führt, mit dem die kurzfristige Arznei­
mittelversorgung des Patienten nach 
Entlassung sichergestellt werden soll. 

Offen lässt der Rahmenvertrag jedoch 
die konkrete Prozesseinbindung der 
Apotheker zur AMTS-Förderung (4).

Mehr als  sieben Jahre nach Inkraft­
treten stellt sich vor allem mit Blick  
auf die Ableitung bedarfsorientierter 
Ansatzpunkte zur weiteren AMTS-
Förderung die Frage, wo wir aktuell  
in Deutschland stehen. In Zusammen­
arbeit mit der ADKA-DPhG-Projekt­
gruppe (siehe Kasten) wurden dazu in 
der Kooperationseinheit Klinische 
Pharmazie (Hanna M. Seidling, Sophia 
Klasing) zwei anonyme Online-Befra­
gungen mit 58 strukturierten Fragen an 
Krankenhausapotheken und 31 struk­
turierten Fragen an öffentliche Apothe­
ken entwickelt und mit jeweils sieben 
in der Praxis tätigen Apothekern pilo­
tiert. Mithilfe der ABDA, der Landes­
apothekerkammern und der ADKA 
wurden möglichst alle Krankenhaus­
apotheken und öffentlichen Apothe­
ken im Frühjahr 2023 zur Teilnahme 
eingeladen. 

Ergebnisse
Insgesamt gingen Antworten von 
31,0 Prozent (111/358) der Krankenhaus­
apotheken und 4,5 Prozent (811/17.830) 
der öffentlichen Apotheken ein, die 
relativ gleichmäßig über die verschiede­
nen Kammergebiete verteilt waren (5).

Lückenlose Informationsweitergabe
Die Hälfte der Krankenhausapotheken 
(53,2 Prozent) gab an, dass den Patien­

1	 Universität Heidelberg, Medizinische Fakul­
tät Heidelberg/Universitätsklinikum Heidel­
berg, Innere Medizin IX – Abteilung für Klini­
sche Pharmakologie und Pharmakoepide­
miologie, Kooperationseinheit Klinische 
Pharmazie, Im Neuenheimer Feld 410, 
69120 Heidelberg, Deutschland.

2	 Gemeinsame ADKA-DPhG-Projektgruppe 
3	 Apotheke des Universitätsklinikums Erlan­

gen, Universitätsklinikum Erlangen und 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg, Palmsanlage 3, 91054 Erlangen, 
Deutschland.

4	 Bundesverband Deutscher Krankenhausapo­
theker (ADKA)/ADKA Akademie für Kranken­
hauspharmazie gGmbH, Alt-Moabit 96  
10559 Berlin, Deutschland.

5	 Deutsche Pharmazeutische Gesellschaft 
(DPhG), Varrentrappstraße 40–42,  
60486 Frankfurt/Main, Deutschland.

6	 SJG St. Paulus GmbH, Zentral-Apotheke  
St. Johannes Hospital Dortmund, Johannes­
straße 9–13, 44137 Dortmund, Deutschland.

Der Artikel berichtet über die bereits 
publizierten Ergebnisse des Beitrages 
»Continuity of medication informa­
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tion supply during hospital-to-home 
transitions – nationwide surveys in 
hospital and community pharma­
cies after implementing new legal 
requirements in Germany«.  
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ADKA-DPHG-PROJEKTGRUPPE ZUM 
ENTLASSMANAGEMENT

Mit der Intention, die Arzneimittel­
therapiesicherheit im Rahmen von 
Krankenhausentlassungen zu charak­
terisieren und zu fördern, bildete sich 
2022 unter der Leitung von Frank Dör­
je, Heike Hilgarth, Nadine Metzger 
und Ina Richling eine Projektgruppe 
aus Mitgliedern der ADKA und DPhG.
In vier Fokusgruppen wurde im Rah­
men von regelmäßigen Online-Sitzun­
gen je eins der zentralen AMTS-Werk­
zeuge – Medikationsplan, Entlassbrief, 
Entlassrezept und Entlassgespräch – 
diskutiert und die Ergebnisse in der 
Gesamtgruppe gespiegelt. Dabei kris­
tallisierte sich heraus, dass ein wichti­
ger erster Schritt die hier vorgestellte 

Statuserhebung der aktuellen Versor­
gungssituation ist, um dann perspek­
tivisch bedarfsorientiert Interventio­
nen ableiten zu können. 
Federführend erfolgte die Befragung 
durch die Kooperationseinheit Klini­
sche Pharmazie der Universität 
Heidelberg als Teil eines Forschungs­
projekts zum Entlassmanagement, 
das finanziell von der Dr. August and 
Dr. Anni Lesmüller Stiftung gefördert 
wurde. Die ADKA-DPhG-Projektgrup­
pe unterstützte mit Fragenvor­
schlägen aus den Erfahrungen aus der  
Routineversorgung, Entwicklung der 
Umfragen und im Folgenden auch bei 
der Dissemination der Fragebögen.

ten typischerweise sowohl Entlassbrie­
fe (primär adressiert an weiterbehan­
delnde  Ärzte) als auch Medikationspläne 
(primär zur Information der Patienten) 
mitgegeben werden. 36,0 Prozent der 
befragten Krankenhausapotheken zu­
folge bekommen die Patienten lediglich 
Entlassbriefe mit; 6,3 Prozent gaben an, 
dass die Patienten typischerweise 
Medikationspläne erhielten. Dabei 
schätzten ein Drittel der Krankenhaus­
apotheken, dass sich seit Einführung 
des Rahmenvertrags die Weitergabe 
der Informationen an nachsorgende 
Heilberufler verbessert hat. 

Von den öffentlichen Apotheken, die 
angaben, dass kürzlich entlassene Pati­
enten in ihre Apotheke kommen, 
schätzte etwa jede Zweite, dass maxi­
mal die Hälfte dieser Patienten Medika­
tionspläne mitbringen. Entlassbriefe 
werden laut jeder zweiten (48,7 Pro­
zent) befragten Apotheke weniger als 
einmal pro Woche vorgelegt. 

Im Hinblick auf die formale Qualität 
der Arzneimitteldokumentation in den 
Entlassbriefen nahmen zwei Drittel 
(63,1 Prozent) der befragten Kranken­
hausapotheken eine Verbesserung seit 
Einführung des Rahmenvertrags wahr, 
während dies nur ein Drittel der 
befragten öffentlichen Apotheken be­
schrieben (31,4 Prozent). Die Nachvoll­
ziehbarkeit der Dokumentation von 
Änderungen zwischen Aufnahme- und 
Entlassmedikation schätzten ein Drit­
tel (31,5 Prozent) der Krankenhaus­
apotheken und knapp ein Sechstel 
(15,8 Prozent) der öffentlichen Apothe­
ken als verbessert ein. Abweichende 
Angaben in der dokumentierten Arz­
neimitteltherapie zwischen Medika­
tionsplan und zum Beispiel Entlass­
briefen werden von jeder zweiten 
öffentlichen Apotheke (49,8 Prozent) 
als Schwierigkeit angegeben, während 
gleichzeitig häufig eine schlechte Er­
reichbarkeit der ausstellenden Ärzte  
im Fall von Rückfragen berichtet wird 
(73,4 Prozent).

Kontinuierliche  
Arzneimittelversorgung
Etwa zwei von drei der befragten Kran­
kenhausapotheken gaben an, dass bei 
Bedarf typischerweise ein Entlass­
rezept mitgegeben wird. Jede zweite 
befragte öffentliche Apotheke gab an, 
dass mindestens die Hälfte der inner­
halb der letzten Woche aus einem 
Krankenhaus entlassenen Patienten 
Entlassrezepte vorlegten. Meistens 
können diese rechtzeitig bis zum 

nächsten Einnahmezeitpunkt beliefert 
werden. Neben der rechtzeitigen Er­
reichbarkeit der verordnenden Ärzte 
bei Unklarheiten wurden dabei Schwie­
rigkeiten mit den formalen Anforde­
rungen der Entlassrezepte, einschließ­
lich des Vorlegens abgelaufener 
Entlassrezepte berichtet. 

Nach wie vor sind laut einem Drittel 
der teilnehmenden Apotheken (31,0 Pro­
zent) die Hälfte oder mehr der Patienten 
nach Krankenhausentlassung unter­
versorgt und ein Drittel gibt an, dass 
sich dieser Anteil seit Einführung des 
Rahmenvertrags sogar noch verschärft 
habe.

Diskussion
Die Befragung der Krankenhausapo­
theken und öffentlichen Apotheken zu 
Umsetzung und Nutzen der arzneimit­
telbezogenen Strukturvorgaben des 
Rahmenvertrags Entlassmanagement 

ermöglichen erste Einschätzungen zur 
AMTS an der Schnittstelle der Versor­
gungsbereiche und zeigen Ansatzpunk­
te für weiterführende AMTS-fördernde 
Maßnahmen auf. Dies ist insbesondere 
im Kontext der aktuellen Entwicklun­
gen in der Telematik-Infrastruktur und 
zunehmenden Digitalisierung der Pro­
zesse relevant.

Auch bleibt im Detail zu prüfen, ob 
die alleinige Umsetzung der Anforde­
rungen des Rahmenvertrags auch tat­
sächlich die inhaltlichen Ziele erfüllen. 
So ist zum Beispiel die Mitgabe von 
Entlassbrief und Medikationsplan zwar 
eine Anforderung, stellt allein jedoch 
noch keine kontinuierliche Informa­
tionsweitergabe sicher. Dafür müssen 
die Dokumente auch vollständig, rich­
tig und für die entsprechenden Adres­
saten verständlich sein. So bleibt frag­
lich, ob in den 36,0 Prozent der Fälle, in 
denen Patienten nur Entlassbriefe mit­
gegeben werden, diese auch patienten­
verständlich sind, da sie primär an wei­
terbehandelnde Ärzte adressiert sind. 
Zudem berichteten öffentliche Apo­
theken über Abweichungen in den do­
kumentierten Arzneimitteltherapien 
zwischen Medikationsplan und zum 
Beispiel Entlassbrief. 

Seit Einführung der formalen Anfor­
derungen an die Arzneimitteldoku­
mentation in Entlassbriefen hat sich 
diese nur laut einem Drittel und die 
Nachvollziehbarkeit der Dokumenta­
tion von Änderungen nur laut einem 
Sechstel der öffentlichen Apotheken 
verbessert. Dabei werden Änderungen 
in der Arzneimitteltherapie während 
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des Krankenhausaufenthalts häufig 
vorgenommen (2) und eine Dokumen­
tation im Entlassbrief von Hausärzten 
explizit gewünscht (6).

Die neu eingeführte Option der Ent­
lassrezepte scheint laut der Mehrheit 
der Krankenhausapotheken in der Rou­
tineversorgung implementiert zu sein. 
Die Identifikation eines Versorgungs­
bedarfs, Ausstellung und Mitgabe der 
Entlassrezepte sind die ersten Schritte 
in Richtung einer kontinuierlichen Arz­
neimittelversorgung nach Kranken­
hausentlassung. Nur müssen die Pati­
enten mit diesen auch in die öffentliche 
Apotheke kommen und diese dort ent­
sprechend rechtzeitig beliefert werden 
können. Laut jeder zweiten öffent­
lichen Apotheke bringen die Hälfte und 
mehr der kürzlich entlassenen Patien­
ten Entlassrezepte mit. Wenn Entlass­
rezepte vorliegen, können sie meistens 
rechtzeitig beliefert werden, wobei 
dies durch Schwierigkeiten bei unkla­
ren Verordnungen, mit den formalen 
Spezifikationen und der Einhaltung der 
Gültigkeitsdauer von drei Tagen er­
schwert werden kann. So zeigen diese 
Ergebnisse, dass die neue Versorgungs­
form prinzipiell umsetzbar in der Rou­
tineversorgung ist und zur kontinuierli­
chen Arzneimittelversorgung beitragen 
kann, dafür jedoch verschiedene Pro­
zessschritte von verschiedenen Perso­
nen erfolgreich abgeschlossen werden 
müssen. Kritisch ist, dass öffentliche 
Apotheken weiterhin beobachten, dass 
Patienten nach Krankenhausentlassung 
unzureichend versorgt sind und seit Ein­
führung dieser neuen Versorgungsform 
sogar über eine Verschlechterung der 
Versorgungssituation berichten. 

Limitationen
Mit dieser Erhebung wurden erstmals 
Krankenhausapotheken und öffent­
liche Apotheken deutschlandweit zur 
AMTS im Entlassmanagement befragt. 
Ziel war, eine erste Einschätzung der 
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Routineversorgung zu erheben, um 
darauf aufbauend bedarfsorientiert 
weitere Analysen zu konzipieren und 
Ansatzpunkte für weiterführende 
AMTS-fördernde Maßnahmen abzulei­
ten. Daher ist zu berücksichtigen, dass 
in den Umfragen nach groben Schät­
zungen gefragt wurde (keine quantita­
tiven Erhebungen). 

Die Rücklaufquote der Kranken­
hausapotheken von 31,0 Prozent ähnelt 
vergleichbaren Erhebungen aus bei­
spielsweise den Vereinigten Staaten 
von Amerika (7). Im Vergleich erscheint 
die Rate der öffentlichen Apotheken 
mit 4,5 Prozent eher niedrig, auch 
wenn es absolut 811 Rückmeldungen 
waren. So können systematische Ver­
zerrungen durch die niedrigen Rück­
laufquoten nicht ausgeschlossen wer­
den. Zudem konnte aufgrund der ano­
nymen Online-Befragung technisch 
nicht sichergestellt werden, dass pro 
Apotheke nur eine Antwort abgegeben 
wurde. Dieses Risiko erscheint jedoch 
aufgrund des Aufwands und der aus­
drücklichen Hinweise darauf eher un­
wahrscheinlich. 

Zusammenfassung
Zusammenfassend deuten die Ergebnis­
se weiterhin auf Lücken in der Informa­
tionsweitergabe und Arzneimittelver­
sorgung nach Krankenhausentlassung 
hin. Die arzneimittelbezogenen Anfor­
derungen des Rahmenvertrags erschei­
nen prinzipiell umsetzbar zu sein, je­
doch möglicherweise nicht vollständig, 
nicht überall und/oder in unzureichen­
der Ausführungsqualität in der Rou­
tineversorgung implementiert zu sein. 
Auch stellt sich die Frage, ob die Anfor­
derungen bei vollständiger Umsetzung 
tatsächlich geeignet sind, die Risiken 
adäquat in der Routineversorgung zu 
adressieren. 

Gleichzeitig bieten diese neu-einge­
führten arzneimittelbezogenen Vorga­
ben des Rahmenvertrags eine wichtige 
Grundlage für die Sicherstellung der 
Arzneimitteltherapiesicherheit an der 
Schnittstelle. Auch wenn pharmazeu­
tische Tätigkeiten im Kontext des Ent­
lassmanagements bisher noch wenig 
etabliert sind, besteht große Bereit­
schaft zu unterstützen. So entwickelt 
eine Projektgruppe der ADKA bereits 
erste Handlungsempfehlungen. Zusätz­
lich bieten die aktuellen Entwicklungen 
der Telematikinfrastruktur (eRezepte, 
MIO Krankenhaus-Entlassbrief) weite­
res Potenzial die Prozesse an den Bedarf 
der Routineversorgung anzupassen. /


